
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Um gegenseitige Rechte und Pflichten zu schützen, die aus dem besonderen Vertrauensverhältnis der Geschäftsbeziehung mit unseren Kunden 
resultieren, legen wir folgende „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ zugrunde:

1. Auftrag
Der Maklerauftrag kommt durch die Inanspruchnahme unserer
Dienste oder die Verwertung von uns gegebener Hinweise zu un-
seren Geschäftsbedingungen zustande. Das gleiche gilt für Rück-
fragen auf unser Angebot.

2. Angebot
Unsere Angebote erfolgen gemäß den uns vom Auftraggeber
erteilten Auskünften. Wir prüfen diese nicht und übernehmen
keinerlei Haftung. Unsere Angebote sind freibleibend und unver-
bindlich. Auslassungen, Irrtum, Zwischenverkauf und Zwischen-
vermietung bleiben vorbehalten. Schadensersatzansprüche uns
gegenüber sind mit Ausnahme von vorsätzlichem Verhalten aus-
geschlossen.

3. Indiskretion
Alle unsere Mitteilungen und Unterlagen sind streng vertraulich
zu behandeln. Sie dürfen, gleich in welcher Weise, nicht an Dritte
gelangen, wofür der Auftraggeber uns gegenüber eine Garantie
übernimmt. Kommt infolge unbefugter Weitergabe ein Vertrag
zustande, so ist der Auftraggeber verpflichtet, uns Schadenser-
satz in Höhe der Gesamtprovision des betreffenden Geschäftes
zu zahlen.

4. Vertragsverhandlung
Bei direkten Verhandlungen ist auf uns Bezug zu nehmen und uns
ihr Inhalt unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen. Bei Ver-
tragsabschluß hat der Auftraggeber uns auf Verlangen die Ver-
tragspartei bekanntzugeben.

5. Vertragsschluß
Wir haben Anspruch auf Anwesenheit bei Vertragsabschluß. Der
Termin ist uns rechtzeitig mitzuteilen. Wir haben Anspruch auf Er-
teilung einer Vertragsabschrift und aller sich darauf beziehenden
Nebenabreden.

6. Tätigkeit	für	den	anderen	Vertragsteil
Wir sind berechtigt, auch für den anderen Vertragsteil entgeltlich
und uneingeschränkt tätig zu werden. Ebenso ist die Zusammen-
arbeit mit anderen Maklern gestattet.

7. Vorkenntnis
Ist dem Empfänger unseres Angebotes ein von uns benanntes
Objekt bereits bekannt, so muß er dies unverzüglich, unter Bei-
fügung des Nachweises, zur Kenntnis bringen. Im anderen Fall
kann er sich auf solche Kenntnis nicht mehr berufen. Bei Allein-
auftrag ist eine etwaige frühere Objektkenntnis des Auftraggebers
unbeachtlich.

8. Provisionsanspruch
Die Maklerprovision ist verdient, sobald durch unsere Vermittlung
bzw. Nachweis ein Vertrag zustande gekommen ist. Mitursäch-
lichkeit genügt. Die Provision ist fällig und zahlbar 8 Tage nach
Rechnungsstellung. Der Provisionsanspruch bleibt auch dann
bestehen, wenn der abgeschlossene Vertrag durch Eintritt einer
auflösenden Bedingung erlischt oder aufgrund eines Rücktritts-
vorbehaltes oder aus sonstigen Gründen gegenstandslos oder
nicht erfüllt wird. Unser Provisionsanspruch wird nicht dadurch
berührt, dass der Abschluß zu einem späteren Termin oder zu
anderen Bedingungen erfolgt. Das gleiche gilt bei Zwangsver-
steigerung des von uns angebotenen Objektes. Wird der Vertrag
wirksam angefochten, so ist derjenige Vertragsteil, der den An-
fechtungsgrund gesetzt hat, zu Schadenersatz verpflichtet.

9. Provisionssätze
An Maklerprovisionen sind zu zahlen, sofern nicht anders aus-
gewiesen:
a. An- und Verkauf von Grundbesitz, Hausbesitz und

Eigentumswohnungen, berechnet von dem erzielten

Gesamtkaufpreis, d.h. von allen dem Verkäufer ver-
sprochenen Leistungen: von Käufer und Verkäufer je 3%

b. Erbbaurechte berechnet vom Grundstückswert und
etwa bestehenden Aufbauten: vom  Erbbaugeber und
Erbbaunehmer je 3%

c. An- und Vorkaufsrecht berechnet von dem Verkehrs-
wert des Objektes vom Berechtigten 1%

d. bei Vermietung und Verpachtung vom Mieter/ Pächter
I) bei Verträgen bis zu 5 Jahren Dauer 2 Monatsbrut-

tomieten als Mindestgebühr
II) bei Vertragsdauer über 5 Jahre hinaus von der

Brutto-Vertragssumme, bezogen auf die Laufzeit
des vereinbarten Vertrages, höchstens jedoch aus
der 10-Jahres-Bruttomietsumme: 3%

Ein vereinbarter Optionszeitraum gilt als Mietzeit. Zur 
Bruttomietsumme gehören mit Ausnahme der MwSt. 
auch alle vertraglich vereinbarten geldwerten Zuwen-
dungen, einschließlich der Abschlagzahlungen oder 
vereinbarten Pauschalen für Verbrauchs- und Neben- 
kosten.
Werden dem Mieter An- oder Vormiet- oder ähnliche 
Rechte hinsichtlich weiterer Flächen eingeräumt, sind 
diese Rechte zusätzlich provisionspflichtig unter An-
wendung der in Ziff. I und II genannten Provisions- 
sätze.

e. Bei Wohnraum gilt eine Provision von 2 Monatskalt- 
mieten, zahlbar von dem Besteller.

f. Bei ergänzenden Kaufverträgen, Abstandszahlungen,
Einrichtungsgegenständen berechnen wir vom Han-
delswert 3%

Zu den vorstehenden Provisionssätzen werden die jeweils
gültigen Mehrwertsteuerbeträge zugeschlagen.

10.	Ersatzgeschäft
Wird ein Vertrag zu anderen als den angegebenen Bedingungen
abgeschlossen oder kommt er über ein anderes Objekt des von
uns nachgewiesenen Vertragspartners zustande, so berührt dies
unseren Provisionsanspruch nicht, sofern mit dem zustande ge-
kommenen Geschäft im wesentlichen derselbe wirtschaftliche
Zweck erreicht wird, wie mit dem ursprünglich beabsichtigten.

11.	Folgegeschäft
Wird ein durch uns nachgewiesenes oder vermitteltes Objekt vor-
erst gemietet oder gepachtet, dann jedoch innerhalb der nächs-
ten 5 Jahre gekauft, so ist bei Abschluß des Kaufvertrages die
dafür vorgesehene Provision unter Abzug zuvor geleisteter Pro-
visionszahlungen fällig. Dies gilt auch für die Folgegeschäfte, die
mit dem ersten Geschäft in wirtschaftlichem Zusammenhang
stehen.

12.	Beendigung	des	Auftrages
Sollte ein uns erteilter Auftrag gegenstandslos geworden sein,
so ist der Auftraggeber verpflichtet, uns hierüber unverzüglich
schriftlich zu benachrichtigen. Sofern er dies unterlässt, haben
wir Anspruch auf Ersatz von nachträglichen sachlichen und zeit-
lichen Aufwendungen.

13.	Nebenabreden
Nebenabreden sowie abweichende Vereinbarungen bedürfen un-
serer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung.

14.	Teilunwirksamkeit
Sollten Teile der vorstehenden „Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen“ unwirksam sein, so bleibt dadurch die Wirksamkeit der
übrigen Bedingungen unberührt. An die Stelle eventuell unwirk-
samer Bestimmungen treten die einschlägigen gesetzlichen Be-
stimmungen.

15.	Erfüllungsort	und	Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Düsseldorf
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